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Fluglärmschutzgesetz

Rechtsverordnungen

1. FlugLSV

Ermittlung des 

Lärmschutzbereichs

3. FlugLSV

Entschädigungsregelung 

für den Außenwohnbereich

(nur Neubau- oder wesentl. 

Ausbauvorhaben)

2. FlugLSV

Bauakustische Anforderungen

Erstattungsregelung

AzD

Datenerfassung

AzB

Fluglärmberechnung



Rechtgrundlage / Auftrag 

• § 2 Abs. 3 FluLärmG: „Die Bundesregierung erstattet spätestens 

im Jahre 2017 und spätestens nach Ablauf von jeweils weiteren 

zehn Jahren dem Deutschen Bundestag Bericht über die Überprü-

fung der in Absatz 2 genannten Werte unter Berücksichtigung des 

Standes der Lärmwirkungsforschung und der Luftfahrttechnik.“ 

• Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD zur 18. Legislatur:  „Die 

Grenzwerte des Fluglärmschutzgesetzes werden wir in dieser 

Legislaturperiode überprüfen.“

→ Fluglärmschutzbericht 2017 der Bundesregierung

(Federführung BMUB mit Unterstützung durch das UBA)
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Überprüfungsinhalte – Grundaussagen gemäß Antwort auf Kl.-A.

• „Die Bundesregierung will den Schutz der Bevölkerung vor 

Fluglärm deutlich verbessern.“ BT-Pressemeldung Mehr Schutz 

vor Fluglärm vom 03.09.2014 zur [Kleine BT-Anfrage 18/2401] 

• Auszug aus dieser BT-Anfrage: „Vorgesehen ist eine umfassende 

Bewertung der Auswirkungen des novellierten FluLärmG für den 

Bericht“. Es kann „allein von einer Absenkung der Lärmwerte zur 

Abgrenzung der Schutzzonen ... keine vollständige Lösung der 

Lärmprobleme erwartet werden ... Vor diesem Hintergrund 

werden derzeit für eine spürbare Verbesserung der 

Fluglärmsituation in der Umgebung der Flughäfen in 

Deutschland umfassendere Lösungsansätze geprüft.“ 
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http://www.bundestag.de/presse/hib/2014_09/-/296596


UBA-Aktivitäten für den Fluglärmschutzbericht

• Vergabe eines Gutachtens zur Evaluation der 2. FlugLSV an ein 

Konsortium unter Leitung des Öko-Instituts; Gutachten ist 

abgeschlossen, Bericht ist unter folgendem link verfügbar: 

https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/evaluation-

der-2-fluglaermschutzverordnung

• Vergabe eines Forschungsvorhabens „Weiterentwicklung der 

rechtlichen Regelungen zum Schutz vor Fluglärm“ (v.a. des 

FluLärmG sowie 1. und 3. FlugLSV, inkl. rechtlicher Querbezüge)

• Auftragnehmer: Öko-Institut mit den Unterauftragnehmern Fa. 

GeräuscheRechner und Team Ewen

• Laufzeit bis 05/17; wichtigste Ergebnisse bereits 11/16
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https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/evaluation-der-2-fluglaermschutzverordnung


Weiteres Vorgehen

• Umfassende Akteursbefragungen im Zuge der Bearbeitung 

Forschungsvorhabens zur Evaluation des Fluglärmschutzgesetzes

• Auswertung des UBA der diesbezüglichen vergebenen Studien

• UBA erstellt für das BMUB einen Bericht, der die Basis für den 

Fluglärmschutzbericht der Bundesregierung bildet

• Entwurf des Fluglärmschutzberichts durch BMUB

• Abstimmung des Fluglärmschutzberichts mit den anderen 

Bundesressorts

• Endfassung des Fluglärmschutzberichts der Bundesregierung

• Weiterleitung des Fluglärmschutzberichts der Bundesregierung 

an den Deutschen Bundestag
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